
Zwangssterilisation
Verfahrensablauf

Angehörige von Heil- und Pflegeberufen wie ÄrztInnen, Krankenpflegepersonal, Hebammen, Fürsorgepersonal,
Leiter von Haftanstalten, PädagogInnen, ErzieherInnen, HeilpraktikerInnen, ZahnärztInnen, MasseurInnen und alle an Heilbehandlungen
beteiligte Personen

Anzeige durch:

Erbgesundheitsobergericht

stattgegebene
Beschwerde

abgelehnte
Beschwerde

weitere Ermittlungen des EOGs

Beschwerde gegen 
den Beschluss

Zwangssterilisation Keine Zwangssterilisation

Antrag an das Erbgesundheitsgericht

abgelehnte Sterilisationbeschlossene Sterilisation

Beschluss des Erbgesundheitsgerichts

weitere Ermittlungen des EGs

Betroffene/r

oder Vormund,
Pfleger, Eltern

Antragsteller 1

Amtsarzt
zuständig für das gesamte Verfahren
beim für den Wohnort zuständigen

Gesundheitsamt

Antragsteller 2

Leiter von Heil-, Pflege-, Straf-,
Kranken- und Fürsorgeanstalten

auch Anzeigen

Antragsteller 3
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Im Nationalsozialistischen Staat entstanden nach 1933 Beratungs-
stellen für Erb- und Rassepflege, die zentral von Berlin aus, mit der sog.
„erbbiologischen Bestandsaufnahme“, beauftragt waren. Das „Gesetz
zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens“ von 1934 schaffte die
Grundlage und ermöglichte eine flächendeckende Herangehensweise
der staatlichen bzw. kommunalen Einrichtungen. Diese
Datenerhebungen erfolgten in den Heil- und Pflegeanstalten,
Fürsorgeheimen, Gefängnissen, Arbeitsämtern, Gesundheitsämtern,
Standesämtern, in den Kirchen, durch die Auswertung der Einträge in
den Kirchenbüchern und in den Hilfsschulen. Schon gleich nach 1933
führte man die Meldepflicht und die so genannte „Selbstanzeige“ für

Menschen ein, die als „krank“ im Sinne des Gesetzes zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses galten. In den Standesämtern erfolgte die
genealogische Erfassung durch das Ehetauglichkeitszeugnis und
Ehestandsdarlehen und in den Gesundheitsämtern die so genannte
erbgesundheitliche Erfassung. So entstand ein Bevölkerungskataster,
das dem NS-Staat einen schnellen und lückenlosen Zugriff auf diejeni-
gen ermöglichte, die sich nicht in dieses Raster einpassen ließen oder
sich nicht in das System fügten.

Im faschistischen Staat wurden ca. 400 000 Menschen zwangssterili-
siert.

EG = Erbgesundheitsgericht
EOG = Ergesundheitsobergericht
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